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VERORDNUNG 
 

Wortlaut zur Änderung des Flächenwidmungsplanes 1.25 „Sommereben“ 

 

 

Verordnung über die vom Gemeinderat der Gemeinde St. Stefan ob Stainz am …………………… 

beschlossene Änderung des Flächenwidmungsplanes 1.0 samt zeichnerischer Darstellung (unter 

Berücksichtigung der Beschlüsse hinsichtlich von Änderungen auf Grund von fristgerecht vorgebrachten 

Einwendungen und Stellungnahmen).  

§1 Geltungsbereich | Plangrundlage | Verfasser 

Die zeichnerische Darstellung (IST - SOLL Darstellung (SOS-FLÄ-1.25 vom 01/12/2023), ver-

fasst von Arch. DI Andreas Krasser | St. Veiter-Straße 13 | 8045 Graz basierend auf der 

Plangrundlage des geltenden Flächenwidmungsplanes 1.0 idgF. und der von der Gemeinde 

zur Verfügung gestellten Katastergrundlage in digitaler Form (DKM) vom 08/09/2015 (Datum 

der Datenerstellung durch die Stmk. Landesregierung, GZ.: ABT17-2187/2015-644) bildet einen 

integrierenden Bestandteil dieser Verordnung. 

§2 Geänderte Festlegungen 
Die Teilflächen lt. Verordnungsblatt IST-SOLL-Darstellung (SOS-FLÄ-1.25 vom 01/12/2023) 

bzw. beiliegendem Auszug aus dem Katasterplan der KG 61214 Greisdorf werden wie folgt 

abgeändert 

(1) Im Ausmaß von ca. 1840 m² von bisher Freiland (L | land- und forstwirtschaftliche Nutzung) 

als nunmehr Verkehrsfläche für den ruhenden Verkehr ausgewiesen.  

(2) Folgende Abänderung der Ersichtlichmachungen wurde vorgenommen 

a) Rücknahme der „Waldfläche“ gem. dem Bescheid der BH Deutschlandsberg 

b) Rücknahme der Stromleitung „20 kV“ aufgrund der Bestandsaufnahme vor Ort 

§3 Gestaltungsvorgaben  

Gemäß §26(2) StROG werden im Flächenwidmungsplan Gestaltungsvorgaben für die Flä-

che gem. §2 (1) festgelegt: 

(1) Die Errichtung von Gebäuden (i.S. §4 Z.29 BauG) und Schutzdächern (Flugdächer, 

„Carport“) ist unzulässig 

(2) Kfz-Parkplätze sind gestalterisch, durch trennende Grüninsel mit einer Fläche von zu-

mindest 8 m² und dauerhafter Baumbepflanzung nach max. 5 Stellplätzen, zu gliedern.  

(3) Die bestehende Baumreihe entlang der Straße ist zu erhalten oder es sind entlang der 

Landesstraße Laubbäume mit einem Maximalabstand von 5m zueinander, mit einer 

Mindestwuchshöhe von 10m zu pflanzen und auch dauerhaft zu erhalten. 

(4) Erdaufschüttungen bzw. Geländeveränderungen dürfen nur im unbedingt erforderlichen 

Ausmaß bis zu einer Niveauveränderung von max. 1,3m in geböschter Form ausgeführt 

werden.  
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§4 Rechtskraft 
Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist (14 Tage) folgenden 

Tag in Kraft. 

 

  Für den Gemeinderat: 

  Der Bürgermeister: 

 

 

 

   ......................................................  
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ERLÄUTERUNGEN 
zur Änderung des Flächenwidmungsplanes 1.25 „Sommereben“ 

Grundlagen | Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlagen: 

 Stmk. Raumordungsgesetz 2010, idgF., LGBl. 73/2023 

 Landesentwicklungsprogramm 2009, LGBl. 75/2009 

 Regionales Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Südweststeiermark LGBL. Nr. 55/2022  

 Örtliches Entwicklungsprogramm 1.0 der Gemeinde 

 Flächenwidmungsplan 1.0 der Gemeinde 

Zur Verfügung gestellte Unterlagen: 

 Digitaler Katasterplan (DKM) vom 08/09/2015 

 Flächenwidmungsplan 1.00 | M 1:5000 

Selbst erarbeitete bzw. eingeholte Unterlagen: 

 Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 1.0 der Gemeinde St. Stefan ob Stainz 

 Auszug aus dem Entwicklungsplan 1.0 der Gemeinde St. Stefan ob Stainz 

 Besichtigung | Besprechung: Sommer 2021 - sowie weitere Besichtigungen und Besprechungen 

mit den Grundeigentümern, Interessenten, planenden Architekten, sowie Gemeindevertretern etc. 

 

Die Änderung erfolgt gemäß § 39 des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 (StROG 2010, 

idgF. LGBl. 73/2023).  

Planungsbereich 

Gemeinde: St. Stefan ob Stainz 

Katastralgemeinde: 61214 Greisdorf 

Umfang der Änderung:  

Grundstücke Nr.: (tw. oder zur Gänze)  Fläche  

lt. Katasterplan 1088/12, 1089/1, 1090 (alle tw.)  ca. 1.840 m2 

Anmerkung: 

Lt. Schreiben der Stmk. Landesregierung vom 11/01/2011 (GZ.: FA13B-50.1/2011-549) sind die betroffenen 

Grundstücksnummern nicht mehr in der Verordnung anzuführen, sondern lediglich planlich darzustellen. Im Erläu-

terungsbericht unter Umständen angeführte Grundstücksnummern dienen der Übersicht und haben keine rechtli-

che Verbindlichkeit. 
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Naturräumliche Gegebenheiten | Abgrenzung:  

Die Festlegung von Grenzen im Flächenwidmungsplan sind Nutzungsgrenzen aufgrund der 

Lage in der Natur und den naturräumlichen Gegebenheiten. Geringfügige Abweichungen von 

Festlegungen aufgrund des aktuellen Katasterstandes sind an den naturräumlichen Gege-

benheiten und den Zielsetzungen der örtlichen Raumplanung zu orientieren. 

Die Abgrenzung der Verkehrsfläche erfolgt im Allgemeinen deckungsgleich mit den auf der 

Plangrundlage ersichtlichen Grundstücksgrenzen bzw. derart, dass eine eindeutige Zuord-

nung zu sonstigen Bezugspunkten oder -linien gegeben ist. Sofern solche Grenzen nicht 

eindeutig sind, ist die Abgrenzung den beiliegenden Plänen zu entnehmen. Die im Wortlaut 

und Erläuterungsbericht enthaltenen Grundstücksnummern entsprechen dem Katasterstand 

lt. Datenerstellung durch die Stmk. Landesregierung. Maßgebliche, nicht in der DKM enthal-

tene Vermessungen (nachträgliche Grundstücksteilungen, nachgetragene Gebäude, geänderte 

Straßenverläufe, etc.) aus der Revision 1.0 wurden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt 

und bis zum 10/05/2017 nachgetragen. Die von der DKM abweichenden Eintragungen sind 

in den Planunterlagen auch andersfarbig dargestellt. 

Ausgangslage | Übereinstimmung mit bestehenden Festlegungen 

 

Der westliche Teilbereich der Marktgemeinde St. Stefan ob Stainz hat aufgrund seiner Lage 

und naturräumlichen Gegebenheiten eine hohe touristische Bedeutung. Hier befinden sich 

eine Vielzahl an touristischen Betrieb, welche besonders auf den Ausflugstourismus zielen. 

Aufgrund der räumlichen Voraussetzung, der Entfernung von zentralen Schwerpunkten mit 

erhöhter öffentlicher Transportwegen, ist der Großteil der touristischen Gäste mit Kraftfahr-

zeugen unterwegs (Auto bzw. Motorrad). Dies werden meistens an Sammelpunkte abgestellt 

(öffentliche Parkplätze), und vor Ort werden dann die entsprechenden Ausflugsgasthöfe be-

sucht bzw. dienen als Ausgangspunkt für Wanderungen. Anzumerken ist, dass am besagten 

Standort eine öffentlichen Transportinfrastruktur mit dem RegioMobil besteht, und somit eine 

Möglichkeit für öffentlichen Transport besteht, und Gäste den Parkplatz als Ausgangspunkt 

für touristische Wege zu anderen Einrichtungen in der Gemeinde nutzen können. 

  

Auszug Wanderkarte St.  Stefan ob Stainz 
Dicke Linie = Hauptwanderwege 

Schwarz gepunktet = Andere Wanderwege 
Wanderkarte St. Stefan und Stainz, Schilcherland Tourismus, 2021 
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Eine Parkplatznutzung zur Entwicklung bzw. Ausbau der touristischen Infrastruktur ist daher 

im Sinne des öffentlichen Interesses und ist auch im Rahmen der Revision 1.0 festgehalten 

worden. 

 

IST-Stand des Planungsbereiches 
Eigene Aufnahme, Richtung Osten 

 

Die jetzige Situation vor Ort ist als provisorisch zu beschreiben. So stehen öfters Fahrzeuge 

im unmittelbaren Nahbereich zur Landesstraße und müssen in weitere Folge rückwärts auf 

die Landesstraße ausparken, was in Verbindung mit der erhöhten Geschwindigkeit ein Si-

cherheitsrisiko darstellt. Durch die Parkplatzausweisung kann somit eine Verbesserung der 

Verkehrssicherheit gewährleitstet werden, da ein Ausschieben auf die Straße somit vermie-

den wird, durch eine Trennung von der Landesstraße. 

Des Weiteren kann es in der Hochsaison bzw. an Wochenenden zu einer großen Anzahl an 

PKW’s kommen, welche eine negative Auswirkung auf die räumliche Erscheinung haben. 

Durch die Ausweisung in Verbindung mit den Gestaltungsvorgaben wird somit sichergestellt, 

dass die Autos nicht mehr direkt entlang der Landesstraße parken, sondern abseits der Lan-

desstraße durch eine Baumreihe formal getrennt.  

Der Standort der Ausweisung ist im Bereich eines bestehenden touristischen Betriebes, wel-

cher ebenfalls bereits im Rahmen der Revision 1.0 als besonderer Betrieb vermerkt wurde, 

und entsprechend Potenzial aufweist. Die Ausrichtung der Ausweisung an einen bestehen-

den Betrieb ist aufgrund der bereits vorhandenen Infrastruktur logisch, da solche Gaststätte 

oftmals als Start- bzw. Endpunkt für solche Wanderungen herangezogen werden.   

Wie bereits erwähnt ist im Bereich der Ausweisung mit dem Gasthaus „Jagawirt“ ein wesent-

licher Leitbetrieb der Marktgemeinde vorhanden, der durch die Ausweisung mitprofitiert, da 

dieser bei der Erhaltung der Parkplatzfläche seinen Teil beiträgt, und somit sowohl die Ge-

meinde als auch der Betrieb profitiert. Das beidseitige Interesse ist somit mit dem öffentli-

chen Interesse vereinbart. 

 

Zusammengefasst kann werden, dass durch die Ausweisung eine Verbesserung  

• der örtlichen touristischen Infrastruktur, 

• der Verkehrssicherheit bzw. der räumlichen Erscheinung entlang der Landesstraße und 

• der Standortentwicklung eines Leitbetriebes, durch gemeinsame Instandhaltung, 

erzielt werden kann, und somit das öffentliche Interesse der Ausweisung ganz klar deklariert 

ist. 
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Lage und Gebietsbeschreibung: 

 

Orthophoto 
Google-Maps 

 

Die neu ausgewiesenen Flächen befinden sich entlang der Landstraße (L657) und sollen als 

Parkplatz zur Entwicklung der touristischen Infrastruktur dienen. 

Der Bereich ist gekennzeichnet durch die naturräumlichen Gegebenheiten inkl. eines histo-

risch gewachsenen Siedlungssplitter, welcher umgeben ist von einem Wechselspiel der ein-

zelnen Nutzungen (Weinbau, Wald, Streuobstwiesen). 

 

Bestimmungen des REPRO Südweststeiermark: 

Das gegenständliche Planungsgebiet befindet sich gem. Regionalem Entwicklungsprogramm 

für die Region Südweststeiermark (LGBl. Nr. 55/2022) im Teilraum „Grünland geprägtes Berg-

land“.  

 

Auszug landschaftsräumliche Einheiten 
Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Südweststeiermark (LGBl. 55/2022) 
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Es wird auf die hohe Sensibilität des Teilraumes in Bezug auf das Straßen-, Orts- und Land-

schaftsbild gem. REPRO-Südweststeiermark verwiesen (vgl. §3 (3) lit. 1)  

„Das charakteristische Erscheinungsbild der Landschaft mit kleinräumiger Durchmi-

schung von Wald und Grünland ist zu erhalten. […] die visuelle Sensibilität dieses Land-

schaftsraumes besonders zu berücksichtigen.  

 Aufgrund der Lage im entsprechenden Teilraum werden zur Sicherstellung einer ent-

sprechenden Gestaltung des Planungsbereiche und Einbindung in den Landschaftsraum 

Vorgaben für die Gestaltung festgelegt.   

 

Im Umfeld der Änderungsfläche sind keine Vorrangzonen festgelegt.  

 

Auszug Regionalplan 
Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Südweststeiermark (LGBl. 55/202) 

→ Die gegenständliche Änderung steht NICHT im Widerspruch zu den Bestimmungen 

und Festlegungen des REPRO Südweststeiermark. 

 

Festlegungen im geltenden Örtlichen Entwicklungskonzept: 

 

Auszug Örtliches Entwicklungskonzept 1.0 
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Gem. Örtlichem Entwicklungskonzept in der Fassung 1.0 (ÖEK 1.0) der Gemeinde St. Stefan 

ob Stainz, (genehmigt von der Stmk. LR am 28/01/2019, Zahl ABT13-10.100-8/2015-11) befindet 

sich die gegenständliche Änderungsfläche außerhalb der Siedlungsflächen in der unmittelba-

ren Nähe eines Gastronomie- und Beherbergungsbetriebs. 

 

→ Da es sich bei der Änderungsflächen um Flächen für den ruhenden Verkehr handelt 

steht die Änderung NICHT im Widerspruch zu den Bestimmungen und Festlegungen 

des Örtlichen Entwicklungskonzeptes der Gemeinde. 

 

Bestimmungen der Alpenkonvention 

Die Altgemeinde Greisdorf und somit auch die Änderungsfläche liegt im Geltungsbereich der 

Alpenkonvention (LGBl. Nr. 477/1995 idgF) 

Im Hinblick auf den Leitfaden „Alpenkonvention in der örtlichen Raumplanung“ des Landes 

Steiermark vom September 2012, wird auf Punkt 6 verwiesen, wonach eine Überprüfung 

aufgrund der Kleinräumigkeit der Fläche (deutlich unter 3.000 m²) nicht erforderlich ist, da 

sich die Ausweisung der Struktur- und Nutzungsverhältnisse der direkt angrenzenden Berei-

che anpasst. 

Durch die Änderung werden keine Schutzgüter (Moorböden, bestehende Waldflächen etc.) 

oder traditionelle Kulturlandschaftselemente (Wiesen, Almen etc.) bzw. natürliche oder na-

turnahen Ökosystemen beeinträchtigt. 

Durch eine Ausweisung der Fläche im direkten Anschluss an bestehendes Bauland werden 

keine innerörtlichen Grünflächen oder Naherholungsräume negativ beeinflusst, und es ist ei-

ne dem Zielbereich „Raumordnung“ entsprechende Entwicklung gegeben (Touristische Ent-

wicklung).  

Durch den grundsätzlichen Ausschluss von Zweitwohnsitzen in der Gemeinde St. Stefan ob 

Stainz (ausgenommen sind Flächen für die touristische Nutzung) wird auch der nachhaltigen 

Entwicklung des Siedlungsraumes entsprochen.  

 

Festlegungen im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan 

 

Auszug Flächenwidmungsplan 1.0 
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Der Änderungsbereich ist im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan 1.0 (genehmigt von der 

Stmk. LR am 28/01/2019 | GZ.: ABT13-10.100-8/2015-11) als Freiland (L) ausgewiesen. 

 

Teile der Nutzungsfläche waren zum Zeitpunkt der Revision 1.0 gem. der bestehenden Nutz-

fläche lt. Kataster als Waldfläche ersichtlich gemacht. Um eine Nutzung der Fläche umzuset-

zen wurde vom Grundstückseigentümer für den östlichen Teilbereiche eine Nichtwaldfest-

stellung beantragt, welche auch am 27/11/2023 mittels Bescheides (s. Beilage zum Flä-

chenwidmungsplan) genehmigt wurde.  

 

Beilage Orthophoto des Bescheides von BH Deutschlandsberg vom 27/11/2023 

 

Für die Zu- und Ausfahrt der Parkplatzfläche auf die Landesstraße wurde vom Grundeigen-

tümer bereits im März 2023 eine Anfrage an die Baubezirksleitung gestellt bzw. wurde diese 

bereits positiv vorbesprochen. 

Die in der Revision sichtbare Stromleitung wurde in der erste Jahreshälfte 2023 verlegt, und 

ist, wie in der Abbildung ersichtlich, nicht mehr als Freileitung vorhanden. Nach Rücksprache 

mit der Energie Steiermark wurde die Stromleitung nämlich unterirdisch verkabelt, wobei in 

der Gemeinde selber keine Planunterlagen dazu aufliegen. Vorhandene Servitute bzw. Frei-

haltebereich im Bereich der Änderungsflächen sind umzusetzen und im Vorfeld des Bauver-

fahren mit dem Leitungsträger abzuklären. 

Die Änderung ist von keiner Belastung betroffen, bzw. führt diese auch zu keiner Erhöhung 

einer etwaigen Belastung (Lärm) des umliegenden Bereichs, da hier die Nutzung einer Gast-

stätte gegeben ist und keine Wohnnutzung, bzw. bereits durch die Landesstraße eine beste-

hende Belastung vorherrschend ist, welche aufgrund der Größe der Parkplatzfläche in Ver-

bindung mit einem abschirmenden Effekt durch eine Bepflanzung nicht über das Maß hin-

ausgehend erhöht wird.  

 

→ Im Bereich der gegenständlichen Änderung sind KEINE Gefährdungen oder über das 

in der Kategorie zulässige Maß hinausgehende Belästigungen zu erwarten. Des Weite-

ren sind durch die Änderung bzw. für den Änderungsbereich keine Nutzungskonflikte 

ableitbar. 
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Umweltprüfung 
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Die gegenständliche Änderung liegt mit insgesamt ca. 1.840 

m² (kein Bauland) deutlich unter der Geringfügigkeitsgrenze 

(3.000m²) lt. SUP.  

Auch liegt kein UVP-pflichtiger Tatbestand vor und ist auch 

kein Europaschutzgebiet beeinträchtigt. 

Nein 

 

→ Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen kann festgehalten werden, dass eine 

Prüfung der Umwelterheblichkeit und in weiterer Folge die Erstellung eines Umweltbe-

richtes für die Flächenwidmungsplanänderung 1.25 „Sommereben" NICHT erforderlich 

ist. 

Nachweis des Baulandbedarfs 

Aufgrund der Ausweisung als Fläche für den ruhenden Verkehr in der Änderung 1.25 kommt 

es zu keiner Änderung der verfügbaren Baulandreserven.  

Anlassfall | Erläuterungen | Begründungen 

Wie bereits erwähnt, kann zusammengefasst werden, dass durch die Ausweisung eine Ver-

besserung  

• der örtlichen touristischen Infrastruktur, 

• der Verkehrssicherheit bzw. der räumlichen Erscheinung entlang der Landesstraße und 

• der Standortentwicklung eines Leitbetriebes, durch gemeinsame Instandhaltung, 

erzielt werden kann, und somit das öffentliche Interesse der Ausweisung ganz klar deklariert 

ist, und es kein Widerspruch zu den Bestimmungen bzgl. der Ausweisung von Parkplatzflä-

chen gibt. 

Durch den Wegfall der Waldnutzungsfläche gem. Bescheid der Forstbehörde kann auch eine 

geänderten Planungsvoraussetzung abgeleitet werden. 

Abgrenzung: 

Die Abgrenzung erfolgt im Sinne der örtlichen Gegebenheiten in Abstimmung mit vorliegen-

den Projektplanung und der örtlichen Voraussetzungen. 

Ausweisung: 

Die Ausweisung entspricht der dargelegten Zielsetzung der Marktgemeinde.  
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Festlegungen gem. §26(2) 

Gem. der Festlegung lt. StROG können für Flächen innerhalb des Flächenwidmungsplan 

Festlegung zur baulichen Gestaltung getroffen werden.  

Da die Errichtung von raumbildenden Strukturen entlang der Landesstraße das Landschafts-

bild erheblich beeinträchtigen würden, wurde gem. StROG §26(2) festgelegt, dass derartige 

baulichen Anlagen (Garagen, Flugdächer, udgl.) nicht zulässig sind. Es ist jedoch festzuhal-

ten, dass erforderlichen Flächenbefestigungen, Regenwasserverbringungsanlagen, etc. na-

türlich von diesem Verbot nicht umfasst sind. 

Aufgrund des hochwertigen Orts- und Landschaftsbildes in diesem Bereich sind die beste-

henden Bepflanzungen zu erhalten bzw. durch gleichwertige Laubbaumbepflanzung zu er-

setzen. Des Weiteren wird festgelegt, dass zumindest je 5 Kfz-Stellplätzen ein Laubbaum zu 

pflanzen und dauerhaft zu erhalten ist. Dazu ist ferner anzumerken, dass damit auch eine 

Beschattung der Stellplätze gewährleistet ist.  

Im Sinne der Sensibilität des Landschaftsraumes wird auch eine maximale Geländeverände-

rung festgelegt. 

 

IST-Stand des Planungsbereiches inkl. bestehender Bepflanzung 
Eigene Aufnahme, Richtung Westen 

 

Maßnahmen zur aktiven Bodenpolitik 

Durch die Änderung werden keine neuen Bauparzellen geschaffen, welche im Sinne des 

StROG 2010, §35 („Privatwirtschaftliche Maßnahmen“) zu mobilisieren wären. 

Geänderte Planungsvoraussetzungen (StROG 2010, §42(8)) 

Die Ausweisung der Änderungsfläche steht nicht im Widerspruch zum örtlichen Entwick-

lungskonzept der Gemeinde und deckt sich somit mit deren siedlungspolitischen Interessen.  

 



  

 

ANHANG | BEILAGEN 

Planbeilagen: 

 

→ Auszug aus dem Katasterplan 

→ Nichtwaldfeststellungsbescheid vom 27/11/2023, BH Deutschlandsberg 
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E-Mail: bhdl@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  BHDL-163940/2023-4   Deutschlandsberg, am 27.11.2023 

Ggst.: Forstgesetz 
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__ 

B e s c h e i d 
 

Spruch: 

 

Auf Antrag der Leo Bernhard GmbH, Planungsbüro, 8411 Hengsberg, Matzelsdorf 33, im 

Auftrag von Werner Goach, 8511 St. Stefan ob Stainz, Sichartsberg 62, wird gemäß § 5 Absatz 

1 und 2 des Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 440/1975 in der Fassung BGBl. I Nr. 56/2016, 

festgestellt, dass der im beigeschlossenen Lageplan des Bezirksförsters Herrn Friedl Philipp, der 

integrierter Bestandteil des Bescheides ist – markierte Teil des Grundstückes Nr. 1089/1, KG 

61214 Greisdorf, im Ausmaß von insgesamt 5.500 m² 

NICHTWALD 

im Sinne des § 1 a des Forstgesetzes 1975 ist. 

 

Kosten: 

Gemäß den §§ 76 bis 78 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) 1991, BGBl. Nr. 51 

in geltenden Fassung BGBl. I Nr. 88/2023 hat der Antragsteller Leo Bernhard GmbH. 

nachstehende Verfahrenskosten zu tragen: 

1. nach der Landeskommissionsgebührenverordnung 2013, 

LGBl. Nr. 123/2012, in der Fassung LGBl.Nr. 55/2015,  

für die örtliche Erhebung am 22.11.2023 

(1 Amtsorgan, 1/2 Stunde) € 17,90 

2. für die Anforderung eines Grundbuchauszuges € 1,77 
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Gebührenhinweis: 

An Bundesgebühren nach dem Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267/1957, in der Fassung 

BGBl. I Nr. 3/2021, sind mit der Zustellung dieses Bescheides nachfolgende Beträge zu 

entrichten: 

 

3. nach § 14 Tarifpost 6 Absatz 1 für den Antrag vom 09.08.2023 € 14,30 

4. nach § 14 Tarifpost 5 Absatz 1 für 4 Beilagen á € 3,90 € 15,60 

 

zusammen € 49,57 

 

Es ergeht die Einladung an den Antragsteller, diesen Gesamtbetrag binnen zwei Wochen, auf 

das nachfolgende Konto zu überweisen. 

 

Empfänger Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg 

IBAN AT72 2081 5067 0902 0330 BIC STSPAT2G 

Verwendungszweck BHDL-163940/2023-4 

 

Begründung: 

A) Sachverhaltsdarstellung: 

Mit der Eingabe vom 09.08.2023 hat die Leo Bernhard GmbH die Feststellung beantragt, ob die 

im Spruch angeführte Grundfläche Wald im Sinne des Forstgesetzes 1975 ist. 

Von Amts wegen war festzustellen, ob die im Spruch angeführte Grundfläche Wald im Sinne 

des Forstgesetzes 1975 ist. 

Aufgrund der örtlichen Erhebung durch den forsttechnischen Amtssachverständigen am 

22.11.2023 erstattet dieser 

Befund und Gutachten 

wie folgt: 

Bei der Überprüfung vor Ort wurde festgestellt, dass es sich bei der oben genannten Teilfläche 

von 0,5500 ha 

um NICHTWALD 

handelt. 

Wie auch Luftbilder bestätigen, wird dieser Abschnitt seit mindestens 10 Jahren als landwirt-

schaftliche Fläche und als Lagerplatz genutzt. 

Es stehen auf dieser Fläche daher um 0,5500 ha weniger Wald als im Grundbuch angegeben. 

Daher ist der gegenständliche Flächenteil gemäß § 1 a Abs. 4 lit. a Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 

440/1975 in der Fassung BGBl. I Nr. 56/2016 aus dem Forstzwang zu entlassen und die oben 

angeführte Fläche gemäß § 5 Absatz 2 Ziffer 2 Forstgesetz 1975 als „NICHTWALD“ 

festzustellen. 
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B) Rechtliche Beurteilung und Beweiswürdigung: 

Gemäß § 5 Absatz 1 und 2 des Forstgesetzes 1975 ist von Amts wegen oder auf Antrag eines 

nach § 19 Absatz 1 des Gesetzes Berechtigten ein Feststellungsverfahren durchzuführen, wenn 

Zweifel darüber bestehen, ob eine Grundfläche Wald ist oder ein bestimmter Bewuchs in der 

Kampfzone des Waldes oder als Windschutzanlage den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

unterliegt.  

Die vorstehende Entscheidung gründet sich im Allgemeinen auf das Ergebnis der örtlichen 

Erhebung durch den forsttechnischen Amtssachverständigen am 22.11.2023 und auf die im 

Spruch bezogenen Gesetzesstellen. 

Es war sohin nach dem Ergebnis des durchgeführten Ermittlungsverfahrens spruchgemäß zu 

entscheiden. 

Die Kostenvorschreibung erfolgte tarifgemäß. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 
Sie haben das Recht, gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu 

erheben. Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides 

schriftlich bei uns einzubringen. 

Sie haben auch die Möglichkeit, die Beschwerde über das Internet mit Hilfe eines Web-

Formulars einzubringen (https://egov.stmk.gv.at/rmbe). Bitte beachten Sie: Dies ist derzeit die 

einzige Form, mit der Sie eine beweiskräftige Zustellbestätigung erhalten. Weitere technische 

Einbringungsmöglichkeiten für die Beschwerde (z.B. Telefax, E-Mail) können Sie dem 

Briefkopf entnehmen. Der Absender trägt dabei die mit diesen Übermittlungsarten verbundenen 

Risken (z.B. Übertragungsfehler, Verlust des Schriftstückes). 

Bitte beachten Sie, dass für elektronische Anbringen die technischen Voraussetzungen und 

organisatorischen Beschränkungen im Internet kundgemacht sind: http://egov.stmk.gv.at/tvob 

Die Beschwerde hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die belangte Behörde zu 

bezeichnen. 

Weiters hat die Beschwerde zu enthalten: 

- die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 

- das Begehren und 

- die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht 

ist. 

Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, das heißt, 

der Bescheid kann bis zur abschließenden Entscheidung nicht vollstreckt werden. 

Für die Beschwerde ist eine Pauschalgebühr von € 30 zu entrichten. Die Gebührenschuld entsteht 

im Zeitpunkt der Einbringung der Beschwerde und ist sofort fällig. Sie müssen daher bereits bei 

der Eingabe der Beschwerde die Zahlung nachweisen; sie können dazu einen Zahlungsbeleg 

oder einen Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung der Eingabe 

anschließen.  

Die Gebühr ist auf das Konto des Finanzamtes Österreich – Dienststelle Sonderzuständigkeiten 

(IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) unter Angabe des jeweiligen 
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Verfahrens (Geschäftszahl des Bescheides) als Verwendungszweck zu entrichten. Bei 

elektronischer Überweisung mittels „Finanzamtszahlung“ sind neben dem genannten Empfänger 

die Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart „EEE-Beschwerdegebühr“ sowie das 

Datum des Bescheides (als Zeitraum) anzugeben. 

Sie haben das Recht, bei Mittellosigkeit für dieses Verfahren Verfahrenshilfe (anwaltliche 

Unterstützung) zu beantragen. Der Antrag ist schriftlich zu stellen, bei der Behörde einzubringen 

und muss ein Vermögensbekenntnis enthalten. Falls Sie Verfahrenshilfe innerhalb der 

Beschwerdefrist beantragen, beginnt die Beschwerdefrist mit dem Zeitpunkt der Zustellung des 

Beschlusses über die Bestellung der Rechtsanwältin/des Rechtanwaltes und des 

verfahrensgegenständlichen Bescheides an diese/n (neu) zu laufen. Wird der rechtzeitig gestellte 

Antrag auf Verfahrenshilfe abgewiesen, beginnt die Beschwerdefrist mit der Zustellung des 

abweisenden Beschlusses an Sie (neu) zu laufen. 

 

Hinweis: 

Wenn Sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung wünschen, müssen Sie diese 

gleichzeitig mit der Erhebung der Beschwerde beantragen. Bitte beachten Sie, dass Sie, falls die 

Behörde von der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung absieht, auf Ihr Recht auf 

Durchführung einer Verhandlung verzichten, wenn Sie in der Beschwerde keinen solchen Antrag 

stellen. 

 

 

Die Bezirkshauptfrau i.V. 

 

Gabriele Schreiner 

(elektronisch gefertigt) 

 

 

Ergeht nachrichtlich an: 

1. Werner Goach, Sichartsberg 62, 8511 St. Stefan ob Stainz, mit Zustellnachweis (RSb) 

2. Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz, St. Stefan ob Stainz 21, 8511 Sankt Stefan ob Stainz, per 

E-Mail 

3. Vermessungsamt Leibnitz - BEV, Kadagasse 6, 8430 Leibnitz (nach Rechtskraft) 
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